
Kinderbetreuung 
Das Finanzgericht (FG) Niedersachsen entschied: 
Leitsatz: 
Kosten,  die  wegen  Berufstätigkeit  für  die  Kinderbetreuung  nötig
werden,  können  nicht  unbegrenzt  als  Werbungskosten  geltend
gemacht werden. 
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